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Iwnai .....Hr.. nnnn mfi
i cvf J roä^renb ber acfjt gaßre oon 1907 bis

« £ Wûf bie 3iffer nod) tiefer urib non 1908 bis 1913
anb fie fogar meift aucf) unter 1'. 2 ißrojent. 2BoI)l

oeact)ten ift aber, baß roäfjrenb jener gaßre beS Stief»
Itanbes ber ÜRettojuwacßS an SSoßnimgett 7 bis 9 mal
flïoper mar als jetjt, fo baß roenigftenS ein nidjt über»

^'Oltger SBofjnnngSnerbraucf) non gaßr 51t gaßr immer
°d) gebecft roerben tonnte. ®er geringe Borrat bot fo

oU größerer Beunruhigung nod) nidjt Slnlaß; mot)! aber

|%iiben bei ben Umzügen einige ©cßroierigfeiten. 93ei

[fo gänjlid) ftittiegenber Bautätigfeit muß eine niebrige
l^ermot)nungS)iffer oon abneßmenber SEenbenj fcßroere
Sebent e rt erregen.

®ie ÏÏR i e t p r e i f e ber leerfteßenben SBoßnungen finb
mgenüber bem Borjaßre etjer nod) gefüllten. ©ine 2luS=
igme ntadjen bie Bierjimmerroohnungen mit SRanfarben,

9~c
biesmat auS 47 Objeften ein SRittelpreiS oon

non Borjaßre aus 93 Dbjetten ein foldjer oon
"V. Sr- berechnet mürbe. ®iefeS ©inten beS tlRiet»

bietfes ber leerftefjenben SBoßnungen barf aber ja nidjt
oügemeineS ©inten ber Sftietprcife betrachtet roerben.

'f! uiaßrfcßeinlicher ift bie Sinnahme, bag bie befferen
Ob barunt aucf) teureren SBofjnungen feit ber uortetjten

V®9lung oermietet roorben finb unb bcifj beSßalb bie
i'gbleibenben, minberroertigen SBoßnungen aucf) um

t'en billigeren tßreiS ju fjabett finb.
1qi?^ SBoßnungSüerbraucß roirb für ba§ jjaßr
], f ; auf 331 (313) SBößnungen berechnet ; auf ©roß»
"fiel entfallen 250 (226), auf Hleinbafel 48 (76) unb
OR bie Sanbgemeinben 33 (11). ®er Berbraucß beruht

j "fr .hauptfadje auf ber ©rüttbung neuer hauSßal»
aurff'* kjh'tfy ©ßefcßließungen, ba auS ben Söanberungeit

m 1917 ein pofitioer Berbraud) nidjt entfteßen tonnte.

rat ©cfjafftjaufcn. ®er ©roße ©tabt=

p.
h«t grunbfätjtid) bie @r to er bun g eines Bau»

für eine neue ©cßladjtßof aitlage be=

löpit ^ tRechnungSprüfungSfommiffion mit ber
lern Begutadjtung ber Slngelegenbeit betraut.

iw^HtlidjcS aus SRcußaufen (©cßaffßaufen). 2>ie ©e=

u f^oerfammlung genehmigte ben Stnfauf einer Siegern
' ö"r ©rffelluitg oon Paraden als 9(bfon

Planten*
^ S £ b ä u b e mit einem Kaufpreis oon 32,000

änbf^ ^uljnljofgcbäube tit ßanöquart mirb umge»
ermeitert unb jroar fo, baß bie Bureau»

mers
®i^en fünftig bie ganje grontbreite einnehmen

bie arf für bie BilletauSgabe unb ben ©ingang in
4l>artfäte eine neue-33 or h alle oorgefeljen ift.

BaultdjeS auS fÇraitcnfeïô. ®ie SRöglicßfeiten, burd)
©iitbau 001t äRanfarbenmobnungen in befteljenbe ©ebäube
unb burd) Umbau fonftiger geräumiger Sofatitäten neue
SBoIjUiingen 51t feßaffen, finb nicht fetjr jaßlreicß, fobaf)
bent fjier befteßenben SöoßnungSmangel nur bureß 9teu
bauten abgeholfen roerben tann. Stuf ©runb früherer
©emeinbebefcfjlüffe betrachtet eS baber bie OrtSoerroat»
tung als ihre ^fließt, bureb Befcßaffung 001t 93au
lanb p annehmbaren greifen bie Bauluft 511 förbern,
anberfeitS ber Bobenfpef'utation entgegenproirfen, inbem
oerßättniSmäßig billig erroorbeneS Baulanb pm ©elbft=
foftenpreiS an ^aninitianten abgegeben roirb. 3" biefem
ßroeefe ift oon grau Sitroe fOtöttefi bas Sanb an ber
SRüegerbohftrafse im Umfang oon 204,14 a jum greife
oon 51,190 gr. erroorben roorben, ber Duabratmeter
alfo für 2'/2 gr. Sem iîaufoertrag rourbe bie ©enef)mi=
gltng ber ©emeinbe erteilt. 9tacf) einem oom ©tabt=
geometer erftetlten ißlane tonnten auf bem 3lreat 26 ©igen
ijeime für 93eamte, Slngefteltte uttb ißrioate er=

ftetlt roerben. ©S roürbe babitrcb bem empfinblidjften
SRangel an ©obnungen für ben SRittelftanb birett ab=

geholfen unb. inbireft tRaunt für gro^e unb fleine 5Bob=

itungen in ben Käufern ber ©tabt gewonnen, ©benfo
rourbe ein SanbabtretungSoertrag mit ben ©rben
beS .hernt g. 93ommer=Sütbi gutgeheißen. Ijanbelt
eS fid) um eine burd) bie ißermeffung entftanbene ©reitj=
regulierung an ber Stieberroilerftraße.

©pitalbau int ïeffitt. ®ie ißatrijiatoerfammlung
in gaibo Dotierte 45,000 grauten sur ©rridjtung eines
hofpitalS in gaibo für ben Sejirt be§ Seoentina=
taleS.

Ii Breininaterijil iKfsorpng des Landes.

08uube§ratä&efd)Iuf3 00111 17. gitti 1918.)

2lrt. 1. ffur ©idjerftettung ber ißerforgung beS San»
beS mit Brennmaterial (Stöhle, tot'S, BrifettS, Brennhotj
unb $orf) roirb:

a) bie ©infuljr oon ^ohle, Äot'S unb Brifetts;
b) bie gorberung oon Hohle unb bie .perftellung

oon HofS unb BrifettS im gnlanb;
c) bie Berteitung beS. gefamten Brennmaterials

unter bie âlufficfjt beS fcljroeherifcljen BotfSroirtfchaftS»
bepartementS geftettt.

®iefeS roirb ermächtigt, bie notioenbigen 3luSfüf)rungS=
beftünmungeu unb ©injeloerfügungett ,^u erlaffen, .öödjft»
preife feftjufetjen unb ©ebühren ju erheben.
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zusehen; denn während der acht Jahre van 1907 bis

n <
war die Ziffer nach tiefer und van 1908 bis 1918

land ff? s»gar ineist auch unter 1s» Prozent. Wahl
zu beachten ist aber, daß während jener Jahre des Tief-
llandes der Nettozuwachs an Mahnungen 7 bis 9 mal
Mvßer war als jetzt, sa daß wenigstens ein nicht über-
^>ger Wahnungsverbrauch vou Jahr zu Jahr immer
'°ch gedeckt werden kannte. Der geringe Vorrat bat sa

zu größerer Beunruhigung noch nicht Anlaß; wähl aber
Mitanden bei den Umzügen einige Schwierigkeiten. Bei
wst gänzlich stilliegender Bautätigkeit muß eine niedrige
^erwohnungsziffer van abnehmender Tendenz schwere
bedenken erregen.

Die Mietpreise der leerstehenden Wohnungen sind
gegenüber dem Vorjahre eher noch gesunken. Eine Aus-

ahme machen die Vierzimmerwahnungen mit Mansarden,

Nm ^"en diesmal aus 47 Objekten ein Mittelpreis von
M., im Vorjahre aus 93 Objekten ein solcher von
Fr. berechnet wurde. Dieses Sinken des Miet-

'Irises der leerstehenden Wohnungen darf aber ja nicht

^ allgemeines Sinken der Mietpreise betrachtet werden,
'sl wahrscheinlicher ist die Annahme, daß die besseren

Ud darum auch teureren Wohnungen seit der vorletzten
Zahlung vermietet worden sind und daß deshalb die

^bleibenden, minderwertigen Wohnungen auch um
Uen billigeren Preis zu haben sind.

-s.
Der Wohnungsverb rauch wird für das Jahr

b>cst auf 331 (3131 Wohnungen berechnet; auf Groß-
"a el entfallen 250 (226), auf Kleinbasel 48 (76) und
.us die Landgemeinden 33 (11). Der Verbrauch beruht

î
"er Hauptsache auf der Gründung neuer Haushal-

durch Eheschließungen, da aus den Wanderungen
m 1917 ein positiver Verbrauch nicht entstehen kannte.

rat ^ìllichcs aus Schaffhausen. Der Große Stadt-
Hut grundsätzlich die Erwerbung eines Bau-

lcl/u^ îûr eine neue Schlachthofanlage be-

>v >?'stu und die Rechnungsprüfungskainmissian mit der
lern Begutachtung der Angelegenheit betraut.

>ueâ"âches aus Neuhauscn (Schaffhausen). Die Ge-

srb^kt ^ancmlung genehmigte den Ankauf einer Liegen-
^

>t zur Erstellung van Baracken als Absan-
Gebäude mit einem Kaufpreis van 32,000

Bahnhofgebäude in Landquart wird umge-
erweitert und zwar so, daß die Bureau-

ivexst Meilen künftig die ganze Frontbreite einnehmen

die qn" die Billetausgabe und den Eingang in
4l>artsäle eine neueVorhalle vorgesehen ist.

Bauliches ans Fraucnfeld. Die Möglichkeiten, durch
Eiubau vau Mansardenwohnungen in bestehende Gebäude
und durch Umbau sonstiger geräumiger Lokalitäten neue
Wohnungen zu schaffen, sind nicht sehr zahlreich, sadaß
dem hier bestehenden Wahnungsmangel nur durch Neu-
bauten abgeholfen werden kann. Auf Grund früherer
Gemeindebeschlüffe betrachtet es daher die Ortsverwal-
tnng als ihre Pflicht, durch Beschaffung von Bau-
land zu annehmbaren Preisen die Baulust zu fördern,
anderseits der Bodenspekulation entgegenzuwirken, indem
verhältnismäßig billig erworbenes Bauland zum Selbst-
kostenpreis an Bauinitianten abgegeben wird. Zu diesem
Zwecke ist von Frau Witwe Mötteli das Land an der
Rüegerholzstraße im Umfang von 204,14 « zum Preise
von 51,190 Fr. erworben worden, der Quadratmeter
also für 2'/s Fr. Dem Kaufvertrag wurde die Genehmi-
gung der Gemeinde erteilt. Nach einem vom Stadt-
geometer erstellten Plane könnten auf dem Areal 26 Eigen-
Heime für Beamte, Angestellte und Private er-
stellt werden. Es würde dadurch dem empfindlichsten
Mangel an Wohnungen für den Mittelstand direkt ab-
geholfen und. indirekt Raum für große und kleine Woh-
nungen in den Häusern der Stadt gewonnen. Ebenso
wurde ein Landabtretungsvertrag mit den Erben
des Herrn I. Bommer-Lüthi gutgeheißen. Hier handelt
es sich um eine durch die Vermessung entstandene Grenz-
regulierung an der Niederwilerstraße.

Spitalbau im Tessin. Die Patriziatversammlung
in F aida votierte 45,000 Franken zur Errichtung eines
Hospitals in Faido für den Bezirk des Leventina-
tales.

à kWMjzl'ilWgW à là
(Bmidesratsbeschlusi vom 17. Juli 1018.)

Art. 1. Zur Sicherstellung der Versorgung des Lan-
des mit Brennmaterial (Kohle, Koks, Briketts, Brennholz
und Torf) wird:

u) die Einfuhr von Kohle, Koks und Briketts;
d) die Förderung von Kohle und die Herstellung

von Koks und Briketts im Inland;
e) die Verteilung des, gesamten Brennmaterials

unter die Aufsicht des schweizerischen Volksmirtschasts-
départements gestellt.

Dieses wird ermächtigt, die notwendigen Ausführungs-
bestimmungen und Einzelverfüguugen zu erlassen, Höchst-
preise festzusetzen und Gebühren zu erheben.
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aftle 9Jlaßnat)men betreffcnb Vrennt)oI$ unb Dorf finb
im ©tnoernefjmen mit bem fc£)it>ei§erifcf)en

'
Departement

beS Qnnern p treffen. DaS Seßtere roirb bem fcfyroeij.
VolfSroirtfctjàftS Departement über bie .guteifung do»
Vrennholj unb Dorf an bie gnbuftric unb an bie Kan=
tone put groecfe ber Verforgung bc§ fpauSbranbcS unb
ber Kleinbetriebe regelmäßige Verid)te erftatten.

Slrt. 2. Die ©infufjr oon Kot)te, Kot'S unb Vrit'ettS
ift nur buret) Vermittlung ber Abteilung für inbuftriette
KriegSroirtfcbaft beS fchroeijer. VolfSroirtfçhaftS=Departe=
me.ntS ober buret) nom fdjroeijer. VolfSroirtfdjaftSbepar»
tern eut anerfannte Koßteneinfußrorganifationen pläffig.

Die Kot)teneinfut)rorganifationen finb oerpftid)tet, ber
Stbteitung für inbuftriette KriegSroirtfcbaft beS fetjroeijer.
VolfSroirtfchaftSbepartementS nach bereu Söeifung 9îap»
porte über bie @iitfuf)r oon Kotjle, Kot'S unb VrifettS

p erftatten.
Slrt. 3. Das fctjroeijer. Vott'SroirffdjaftS-Departement

roirb ermächtigt :

a) über ben fpanbel unb Vert'elfr mit Vreunmaterialicu
Vorfdjriftcn p erlaffen, biefen einpfdjränfen unb
an VeroiUigungett p t'nüpfen; bie Qualität ju

i'ontrottieren unb inSbefonbere aud) ©infictjt in
bie ©efcßäftS» unb Vuchfütfrung ber mit Vrentt»
material oerf'ehrenben firmen p nehmen;

b) atte 9Jîa§nahmen p treffen, bie geeignet finb,
eine angemeffene unb rationette Verteilung unb
Vertoenbung ber im Saitbe oort)anbenen Vrentt»
materiatien unb inSbefonbere aud) bie tunliehfte
©id)erfteltung beS VebarfS für £>auSbranb unb
Kleinoerbrauct) herbeizuführen ;

c) buret) befonbere Drgane (ffnfpeftoren) bie fanto»
naten Organifationen ju überroadjen unb bie

notroenbigen ©rtjebungen bei ben tantonalen unb
fommunaten VerforgungSämtern, foroie bei ber
ffnbuftrie- unb ben fpänbtern oorpnefpnen unb
im ffntereffe einer gleichmäßigen Verforgung
geeignet erfdjeinenbe Slnorbnungen p treffen.

Das fcf)roeijer. VoIfSroirtfdjaftSbepartement f'ann bie

Durchführung Iptp geeigneter .Stufgaben tantonalen,
fomuuinalen unb prioaten Organifationen übertragen
unb biefe ermächtigen, Veglemente aufstellen, bie ber
©enet)migung beS fd)roeijet. VolfSroirtfchaftSbepartementS
un ter ft eh en.

Strt. 4. Die Stbteitung für inbuftriette KriegSroirtfct)aft
beS fdjroeijer. VotfSroirtfctjaftS Departements roirb bie

KantonSregierungen monatlich oerftänbigen, roelche Sttengen
001t Küßte, KofS ober VrifettS für ben .fpauSbranb, foroie
für bie Kleinbetriebe oerfügbar finb, unb par unter
angemeffener Verücfftd)ttgung ber ben Kantonen pr
Verfügung ftehenben Étengen an Vrennßolj unb Dorf,
tinter bie Kleinbetriebe fallen Ianbroirtfct)afflid)e, geroerb»
liehe unb inbuftriette Vetriebe, beren Koblenoerbraud)
burchfchnitttich 5 Donnen pro SJlonat nid)t überfteigt.

Die-KantonSregierungert finb oerpflichtet, bafür p
forgen, baß eine ber feroeiligen guteitung oon Kot)le,
Kot'S unb VrifettS unb beren Stnfalt oon Vrenttholj
unb Dorf entfpredjenbe, rationelle Verteilung ber für
ibauSbranb unb Kleinbetriebe pgeteitten Vrennmateriatien
geioährteiftet ift.

Die KantonSregierungen h»beit pr ©rfüttmtg ihrer
Stufgaben eigene Organifationen p fcfjaffen, roelcße bie

Verteilung fid)erfteüen. ©ie finb ermächtigt, alle für bie

Durchführung biefer Stufgaben erforberlidfen Vorfchriften
aufpftetten.

Strt. 5. Die KantonSregierungen roerben ermächtigt,
in bem ihnen pr Verforgung pgeroiefehen Konfumenten»
t'reiS f.pauSbranb unb Kleinbetrieb) Vrennmaterialoor»
räte p befd)tagnal)men unb biefe anberroeifigen Ver»

brauchern pproeifen. ©ie tonnen bie tprfür nötigt»
©rhebungen oornehmen.

Strt. 6. ißrioatrechttiche Verträge ober Slbmad)unge»/
bie ben Veftimmungen biefeS VunbeSratSbefdjluffeS ober

ben auf ©runb beSfetben erlaffenen Vorfchriften ober

Sßeifungen beS fc[)roeijer. VolfSroirtfchaftSbepartementS,
ber Stbteitung für inbuftriette Krieg§roirtfd)aft, ber 0t'
ganifationen (Strt. 3, tetjteS Stlinea). ober ber Kantone
entgegenfte()en, finb nichtig.

Strt. 7. DaS fd)roei$er. VolfSroirtfd)aftSbepartement
roirb ben KantonSregierungen im Verhältnis 51t ihre»

Vepgen an beutfdfen Kohlen, Kot'S unb VrifettS bie»

fenigen Veträge übermitteln, bie ihm gemäß § 1 beS

beutfd) fdpoeijerifctjen Stbt'ommenS über ben StuSfut)»'

oerfeßr 00m. 15. 9)1 ai 1918, foroie geftüßt auf Slrt. 3/

Stbfaß 1, ber Verfügung oom 29. SJlai 1918 betreffend
bie Kohtenoerforgung beS SanbeS, pfommen.

Die KantonSregierungen Ipben biefe Veträge jiü
.fperabfeßung be§ VerfaufSpreifeS oon Kohlen, Kot'S unb

VrifettS für .'pauSbranb unb Kleinbetriebe, einfct)ließliu)
©aS p Koch» unb ."peizsTOecfen, p oerroenben. ©ie forge»
inSbefonbere bafür, baß für 91otftanbSbered)tigte bie

VrciSrebuftion minbeftenS ffr. 60 pro Donne auSmad)t.

Strt. 8. Die KantonSregierungen hüben im ^inbtia
auf Strt. 4, 5 unb 7 h'eroor bie notroenbigen StuSfüh»

rungSbeftimmungen 5U erlaffen. ©ic tonnen einen Deil

ber Vefugniffe unter ben nötigen fdppenben Vefti»»
mungen an bie ©emeinbebehörben übertragen. Die t'a»'
tonalen unb foinmunaten StuSführungSoorfchriften finb
ber Stbteitung für inbuftriette KriegSroirtfdpft beS fd)ioeij-
Volf'Sroirtfd)aftSbepartementS mitpteiten.

Slrt. 9. 3u»'iberl)anblungen gegen bie Vorfchriftf»
beS. oorftehenben VunbeSratSbefd)tuffeS, foroie gegen bü

0011t fehroeizer. VolfSroirtfdfaftS Departement ober »»'
beren (Genehmigung oon ben Drganifationcn (Strt. 3,

teßteS Stlinea) ober oon ben Kantonen aufgehellten Sfu^
füt)rungSDorfd)riften unb ©injeloerfügungen ober bie a»f

©runb biefer Vorfchriften oon einem Iperp ermäcl)tigtf»
Drgan beS Departements ober ber Organifationen (Strt. 3,

tet)teS Stlinea) erlaffenen ttlegtemente unb SSÜeifungc»/

roerben beftraft.
Oft bie Übertretung oorfäßlid) begangen, fo beftehf

bie Strafe in ©elbbuße bis p 20,000 ffrant'en obe»

©efäitgniS bis 51t brei SJlonaten. Die betben ©träfe»
tonnen oerbunben roerben.

ffatjrläffige Übertretungen roerben mit ©elbbuße bu

auf 5000 ffranfen beftraft.
Qn beiben. ffätten fann bie KonfiSfation ber

oerfügt roerben.
Der erfte Stbfdjnitt beS VunbeSgefeßeS oom 4. ffebr

1853 über baS Vunbesftrafredjt ber fchroeijerifd)en ®ib'

genoffenfdjaft finbet Stnroenbung.
Strt. 10. Die Verfolgung unb Veurteitung ber Übel»

tretungen tiegt ben tantonalen ©erid)ten ob. Die f»»'
tonalen Vefprben hüben fämtlid)e in Stnroenbung ^
©trafbeftimmungen biefeS Vefd)tuffeS ergetjenben lU't^
unb ©ntfdjeibe nad) ©rtaß bent fdjroeiprifchen Vott^
roirtfd)aftSbepartement bef'anntpgeben.

DaS fcfjroeijerifche VolfSroirtfchaftS » Departement f!

berechtigt, Übertretungen, geftütjt auf Strt. 9 fjieroor*, 1»

jebem einzelnen ÜbertretungSfatte unb gegenüber
einzelnen ber beteiligten i]3erfonen unb ffirmen mit V»p
bis auf ffr. 20,000 51t beftrafen unb bamit bie betreff^»'
ben ÜbcrtretungSfätte enbgültig p ertebigett ober übe

bie ©dptbigen ben t'ompetenten tantonalen Ve£)öt^'
pr Veftrafung p Übertueifen. Der Vußenentfcheib
Departements ift ein enbgüttiger, er fann mit K»»f'
t'ation ber Söare oerbunben roerben.

DaS fchroeijerifche Volt'SroirtfchaftSbepartement f'»"

18t Jllnstr. schwetz Handw -Zeitung („Meisterblatt-) -tr, IS

Alle Maßnahmen betreffend Brennholz und Torf sind
im Einvernehmen mit dem schweizerischen Departement
des Innern zu treffen. Das Letztere wird dem schweiz.

Volkswirtschafts - Departement über die Zuteilung von
Brennholz und Torf an die Industrie und an die Kau-
tone zum Zwecke der Versorgung des Hausbrandes und
der Kleinbetriebe regelmäßige Berichte erstatten.

Art. 2. Die Einsuhr von Kohle, Koks und Briketts
ist nur durch Vermittlung der Abteilung für industrielle
Kriegswirtschaft des schweizer. Volkswirtschafts-Departe-
ments oder durch vom schweizer. Volkswirtschaftsdepar-
tement anerkannte Kohleneinfuhrorganisationen zulässig.

Die Kohleneinfuhrorganisationen sind verpflichtet, der
Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft des schweizer.
Volkswirtschastsdepartements nach deren Weisung Rap-
porte über die Einfuhr von Kohle, Koks und Briketts
zu erstatten.

Art. 3. Das schweizer. Volkswirtschasts-Departement
wird ermächtigt:

a) über den Handel und Verkehr mit Brennmaterialien
Vorschriften zu erlassen, diesen einzuschränken und
an Bewilligungen zu knüpfen; die Qualität zu
kontrollieren und insbesondere auch Einsicht in
die Geschäfts- und Buchführung der mit Brenn-
material verkehrenden Firmen zu nehmen;

b) alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,
eine angemessene und rationelle Verteilung und
Verwendung der in: Lande vorhandenen Brenn-
Materialien und insbesondere auch die tunlichste
Sicherstellung des Bedarfs für Hausbrand und
Kleinverbrauch herbeizuführen;

e) durch besondere Organe (Inspektoren) die kanto-
nalen Organisationen zu überwachen und die

notwendigen Erhebungen bei den kantonalen und
kommunalen Versorgungsämtern, sowie bei der
Industrie und den Händlern vorzunehmen und
im Interesse einer gleichmäßigen Versorgung
geeignet erscheinende Anordnungen zu treffen.

Das schweizer. Volksmirtschaftsdepartement kann die

Durchführung hierzu geeigneter Aufgaben kantonalen,
kommunalen und privaten Organisationen übertragen
und diese ermächtigen, -Reglemente aufzustellen, die der
Genehmigung des schweizer. Volkswirtschaftsdepartements
unterstehen.

Art. 4. Die Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft
des schweizer. Voltswirtschafts - Departements wird die

Kantonsregierungen monatlich verständigen, welche Mengen
von Kohle, Koks oder Briketts für den Hausbrand, sowie
für die Kleinbetriebe verfügbar sind, und zwar unter
angemessener Berücksichtigung der den Kantonen zur
Verfügung stehenden Mengen an Brennholz und Tors.
Unter die Kleinbetriebe fallen landwirtschaftliche, gewerb-
liche und industrielle Betriebe, deren Kohlenverbrauch
durchschnittlich 5 Tonnen pro Monat nicht übersteigt.

Die--Kantonsregierungen sind verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß eine der jeweiligen Zuteilung von Kohle,
.Koks und Briketts und deren Anfall von Brennholz
und Torf entsprechende, rationelle Verteilung der für
Hausbrand und Kleinbetriebe zugeteilten Brennmaterialien
gewährleistet ist.

Die Kantonsregierungen haben zur Erfüllung ihrer
Aufgaben eigene Organisationen zu schaffen, welche die

Verteilung sicherstellen. Sie sind ermächtigt, alle für die

Durchführung dieser Aufgaben erforderlichen Vorschriften
aufzustellen.

Art. 5. Die Kantonsregierungen werden ermächtigt,
in dem ihnen zur Versorgung zugewiesenen Konsumenten-
kreis (Hausbrand und Kleinbetrieb) Brennmaterialvor-
räte zu beschlagnahmen und diese anderweitigen Ver-

brauchern zuzuweisen. Sie können die hierfür nötigen
Erhebungen vornehmen.

Art. 6. Privatrechtliche Verträge oder Abmachungen,
die den Bestimmungen dieses Bundesratsbeschlusses oder

den auf Grund desselben erlassenen Vorschriften oder

Weisungen des schweizer. Volkswirtschaftsdepartements,
der Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft, der Or-
ganisationen (Art. 3, letztes Alinea), oder der Kantone
entgegenstehen, sind nichtig.

Art. 7. Das schweizer. Volkswirtschaslsdepartement
wird den Kantonsregierungen im Verhältnis zu ihren
Bezügen an deutschen Kohlen, Koks und Briketts die-

jenigen Beträge übermitteln, die ihm gemäß § 1 des

deutsch - schweizerischen Abkommens über den Ausfuhr-
verkehr vom 15. Mai 1918, sowie gestützt auf Art. 3,

Absatz 1, der Verfügung vom 29. Mai 1918 betreffend
die Kohlenversorgung des Landes, zukommen.

Die Kantonsregierungen haben diese Beträge zur

Herabsetzung des Verkaufspreises von Kohlen, Koks und

Briketts für Hausbrand und Kleinbetriebe, einschließlich

Gas zu Koch- und Heizzwecken, zu verwenden. Sie sorge»

insbesondere dafür, daß für Notstandsberechtigte die

Preisreduktion mindestens Fr. 69 pro Tonne ausmacht-

Art. 8. Die Kantonsregierungen haben im Hinblick
aus Art. 4, 5 und 7 hiervor die notwendigen Aussüb-

rungsbestimmungen zu erlassen. Sie können einen Teil
der Befugnisse unter den nötigen schützenden Bestim-

mungen an die Gemeindebehörden übertragen. Die kan-

tonalen und kommunalen Ausführungsvorschristen sind

der Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft des schweiz-

Volkswirtschaftsdepartements mitzuteilen.
Art. 9. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift»

des. vorstehenden Bundesratsbeschluffes, sowie gegen d'.e

vom schweizer. Volkswirtschasts-Departement oder »ut

deren Genehmigung von den Organisationen (Art. 3,

letztes Alinea) oder von den Kantonen ausgestellten Aus)
sührungsvorschristeu und Einzelversügungen oder die aus

Grund dieser Vorschriften von einem hierzu ermächtigte»
Organ des Departements oder der Organisationen (Art. 3,

letztes Alinea) erlassenen Reglemente und Weisungen,
werden bestrast.

Ist die Übertretung vorsätzlich begangen, so besteh)

die Strafe in Geldbuße bis zu 29,999 Franken ode»

Gefängnis bis zu drei Monaten. Die beiden Strafe»
können verbunden werden.

Fahrlässige Übertretungen werden mit Geldbuße du

auf 5999 Franken bestraft.

In beiden. Fällen kann die Konfiskation der Wa^
verfügt werden.

Der erste Abschnitt des Bundesgesetzes vom 4. Fesch

1853 über das Bundesstrafrecht der schweizerischen Eid-

genoffenschaft findet Anwendung.
Art. 19. Die Verfolgung und Beurteilung der Über-

tretungen liegt den kantonalen Gerichten ob. Die k»n-

tonalen Behörden haben sämtliche in Anwendung
Strafbestimmungen dieses Beschlusses ergehenden llrtew
und Entscheide nach Erlaß dem schweizerischen VolE-
wirtschaftsdepartement bekanntzugeben.

Das schweizerische Volkswirtschasts - Departement h

berechtigt, Übertretungen, gestützt auf Art. 9 hiervor, l»

jedem einzelneu Übertretungsfalle und gegenüber ffd^
einzelnen der beteiligten Personen und Firmen mit B»ch
bis auf Fr. 29,990 zu bestrafen und damit die betreffe»'
den Übertretungssälle endgültig zu erledigen oder ach
die Schuldigen den kompetenten kantonalen Behörde^

zur Bestrafung zu überweisen. Der Bußenentscheid dch)

Departements ist ein endgültiger, er kann mit Ko»w
kation der Ware verbunden werden.

Das schweizerische Volkswirlschaftsdepartement ka»
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oen Vatbeftanb ber einzelnen Übertretunggfälle «on fid)
"us feftfteÙen (äffen ober aber bie Kantonalen Ve()öröen
mit einer Unterfucbung beauftragen.

3trt. 11. (Diefer Vunbe§rat§befdjluf) tritt am 1. Slug.
1'918 in Straft unb erfeljt ben Vunbegratêbefcbluf) nom
8. September 1917 betreffenb bie Sfofjlennerforgung beê
Sanbeé mit Sluênabme berjenigen Veftimmuitgen, roelcbe
fid) auf ,ba§ 9îed)t§=23er()â(tni§ jroifdjen Stofjlenjentrale
31.=©. unb beren Slftionäre bejiel)c.n.

__

®ie nom fdjiocigerifdjen Sßotf'lroirtfcf)aft§bepartement
geftntjt anf ben Vunbe§ratëbefcbluf) nom 8. September
1917 ertaffenen Verfügungen bleiben bi§ gu ibrer ait§=
brurflidjen Sluffjebung iit Straft.

fyrüfjere 93unbe§rat§befd)Iüffe betreffenb bie Vrentt»
material» unb .^oljoerforgung be§ Sanbeë, foioie bie gu
beren 31u§fü()rung nom fcfpoeijcrifdjen (Departement be§
Stottern intb nom fdjioeijer. Volhgmh1fcl)aftsbepartement
ertaffenen Verfügungen bleiben, fofern fie ben Veflint»
mutigen biefeS Vunbeërat§befd)luffe§ nirf)t miberfpredjen,
weiterhin in Straft.

_
Slrl. 12. (Da§ fcl)ioeiger. Volf§ioirtfcb«ft§beparteiiient

fît mit bent Vollguge biefeS Ve|c()Iuffe§ beauftragt. 6«
fft ermächtigt, einzelne feiner Vefttgniffe ber 3lbteilung
für inbuftrieüe Striegëtoirtfcïjaft gtt übertragen.

Hauge«offenfd)aften.
(Storrefpoubeuj.)

Sil Orten, tuo 2Bol)nunggnot berufest ober in fietjerer
3(u*fid)t ft'l)i, luerben bie ©emeinben gum 3Bot)niing§=
bau angerufen. ©g «ergebt fogufagen fein Vtonat, baf)
man nicht itt ber greffe lefett fann, in biefer ober jener
©chmeigerffaöt merben foId)e SJJtafiu ahmen gemitnfdjt
ober feien fd)oti big gur St'rebitbemiUigung Oorgefd)ritten.

Vor ad)t bië gel)u S"f)rcn tuar ber ©enoffenfcbaftS»
bau (Drumpf. Ramentlicb bie ©ifenbabner traten biefer
tarage näl)er unb führten eine (Reibe bon 2öol)nfolonien
aug, bie bem Söanberer mie bent ffachmann auffallen,
S- V. in ©rftfelb, ölten, (Romangborn, ©t. ©allen, (Ror=

Idjad), Vafci unb Sutern. Sin adgemeineu glaubte
man, auf biefent SBege ber SSobnungSnot gu fteuern;
Juin minbeften regnete man mit berbaltnifinafsig billigen
«Rielgitifen, bie bauernö niebt erböl)t merben muffen.
-Bubem foüte bag §aug alg ©tgenbetm — mettn möglich

@infautilicnl)au§ — bau OJUeter neben bem gc=
fuitben 31ufeutba(t, ber Stnuebmlichleit unb S^u^lic^Eeit
Jon anfe()tilicben ©arteiianlagen, iuébefonbere ben großen
Vorteil bieten, baf? cg il)in gemiffertttafjen gu eigen ge=
oört. 2J(fo rechnete er barauf, getoiffermajjen £)aug=
^ffi^er gu luerben, ber nur bie febonen Seiten biefeg
®tanbeê genießen fann, ol)ne bie Sorgen gu fpüren.

SBcnn man boute, nach mehreren Sabreir, biefe
"jpausbeftger" fragt unb fid) nad) ben 3Rieigiuëberbâ(t»
^ofen erfunbigt, fo lauten bie Slntmorten nid)t über»
all jrcnbig unb günftig. Sdjon bor bent Slusbcud) beg
«tiege§ trat mandjerorig llebetfluf) an 2Bol)tiungett
?fff) bie SRietginfe tuurben gebrüeft unb in ber (Rot,

'o dRieter gu berlieren, bjerabcjefefjt, nur um nicht nod)
fdöfjcre Verlufte erleiben gu muffen. Vei Slitgbrucb beg
Sieges tourbe bag Verl)ältnig für bie §augbefij3er noch
''"günftiger. Sn ber öftfebmeig, 100 bie Subuftrie,
'"mcntlidb bie Sticfereiinbuftrie unb bie mit il)r gu»
mmtnenbängenbett (Rebeninbuftrien (ÜJtafdjinenfabrifen,
~5."dereien, Vud)binbereien ufro.), einen harten Stoff
Jmtt, fatib citte erhebliche SIbmanberuttg ftatt. (Der
;?oI)nuttg§übetfluj3 tuurbe nod) bergröfjcrt, bie SRiet»

jf"fe gingen noch mehr borunter. (DaS mar borteil()aft

ft
kio Bieter, aber bon gröfjtetn 9îad)teil für bie

vau§bcfjjjej, unb beren dUäubiger. Von biefen Slug»

faden haben fid) biele ^aiigbefiber unb ©laubiger felbft
big beute nod) nicht erholt, menn aui^ bte Éîietgiuje
mittlermeile roteber etmag angogen, ohne bafj bie früheren
Slufäbe luteber erreicht mürben.

Von biefem £o3 ber Çanëbefiber finb and) bie @ifen=

baljuer» Vaugenoffenfi^aften nidbt berfchont geblieben.
Statt mit ben Vttetginfeu hinunter gu geben bei Sîriegg»
auêbrudb, erlaubte ilpen bie ©efdbciftgtage im allgemeinen
bödbfteng, ben ^ing nicht erl)öl)cti gu müffen, tueil eben

bte ©enoffenfebaft fitï) felbft erhalten unb faufmännifd)
ri^tig redbuen, bie aufgenommenen ©elber minbefteng

gum alten Slnfab berginfen mn|. Vom adgemetnen

Staiiöpunft aug ift bas begreiflich; aber bie Van»

genoffenfdbaften famett bamit nicht auf ihre ©rmart»

ungen. ®agu fommt, baf) ber BinSfuh eher in bie

So he ging ober bah eine ©djobung faft ficher gu er»

marten ift. (Snblich barf man nicht bergeffen, baf) neue

Mufer tuettiger Unterhalt brauchen a(g alte, gang ab»

gefeben babon, bah heute biefe Strbeiten an unb für
fid) bag anbcrthalb» big gmeifache beg früheren (ßretfeg

foften.
©iefe Verbältniffe fpiegeln fict) beutltd) tn ben le^t»

jährigen Vcchnungen unb Vcridjten ber ®ifenbal)ner»

Vaugenoffenfdjaften St. ©allen unb Vorfd)ach.

(Die @ifenbabner=Vaugenoffenfchaft St. ©al=
len» Schoorenbalbe baüe im Sobre 1917 einen

VetriebSrücffchlag boit annäl)etnb ffr. 10,000, moburdb
ber bom legten Sah« übernommene ißaffiofalbo bon

ffr. 27,000 auf ffr. 36,579 et£)ö£)t roirb. ©aug un»

günftig beeinflußt tourbe bag Vetriebgergebnig beg ab»

gelaufenen ©efcbäftgjabreg burch bie SRinbereinnabmen
bon SRietginfen. ®urch £eerftel)eu bon SBobnungen uttb
notmenbig gemorbenett SRtetgingrebuttioneu ift ein Slug»

fall bon über ffr. 7700.— entfianben.
(Die ©ingablungen auf Slnleibcfapital betrugen ©übe

1916 ffr. 148,633.75; big Qcnbe 1917 finb btefe an»
gemachfen auf ffr. 157,842.95.

Die Verbältniffe auf bem SBbl)nunggmarft finb in»

folge beg ßrtegeg fpegied auf bem Vla^e St. ©adett
teilte günftigen. (Die feit trieggaugbrud) in St. ©allen
erfolgte,Slbmantenmg bon runb 6000 ißerfonen unb
bte bamit gufamtuenbängenbe Seerfteltung bon über 600

SSobnungeu macht ftdh auch in ber @ifettbal)ner=SMonte
gelteub. (Dabei hoben bie im VerichtSjal)r erfolgten
Verfonalberfebungen, gum Seil berurfacht burch ben

Uehergang ber 'Vobetifee»(Doggeuburgbabn in ©igen»

betrieb, mefenttid) gut ©rböbuttg beS SRieterroechfelg

beigetragen.
„Smmer fühlbarer" — fo beißt eg im Verid)t —

„tritt ber ©ruft ber Seit and) au unfer jungeg Unter»

nehmen heran, unb ber «neuf an unfere ©ettoffeu»

fetjafter : gufammenbalten burchbolten! hatte mobl nie
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den Tatbestand der einzelnen Übertretungsfälle van sich
aus feststellen lassen oder aber die kantonalen Behörden
"nt einer Untersuchung beauftragen.

Art. 11. Dieser Bundesratsbeschluß tritt am 1. Aug.
1918 in Kraft und ersetzt den Bundcsratsbeschluß vom
8- September 1917 betreffend die Kohlcnversorgung des
Landes mit Ausnahme derjenigen Bestimmungen, welche
sich auf.das Rechts-Verhältnis zwischen Kohlenzentrale
A.-G. und deren Aktionäre beziehen.

Die vom schweizerischen Volkswirtschaftsdepartement
gestützt aus den Bnndesratsbeschluß vom 8. September
1917 erlassenen Verfügungen bleiben bis zu ihrer aus-
drücklichen Aufhebung in Kraft.

frühere Bnndesratsbeschlüsse betreffend die Brenn-
Material- und Holzversorgung des Landes, sowie die zu
deren Ausführung vom schweizerischen Departement des
Innern und vom schweizer. Volkswirtschaftsdepartement
erlassenen Verfügungen bleiben, sofern sie den Besinn-
mungen dieses Bundesratsbeschlusses nicht widersprechen,
weiterhin in Kraft.

^
Art. 12. Das schweizer. Volkswirtschaftsdepartement

ist mit dem Vollzüge dieses Beschlusses beauftragt. Es
ist ermächtigt, einzelne seiner Befugnisse der Abteilung
für industrielle Kriegswirtschaft zu übertragen.

Baugenossenschaften.
(Korrespondenz.)

In Orten, wo Wohnungsnot herrscht oder in sicherer
Aufsicht st hß werden die Gemeinden zum Wohnnngs-
bau angerufen. Es vergeht sozusagen kein Monat, daß
Man nicht in der Presse lesen kann, in dieser oder jener
Schweizerstadt werden solche Maßnahmen gewünscht
oder seien schon bis zur Kreditbemillignng vorgeschritten.

Vor acht his zehn Jahren war der Genossenschafts-
dan Trumpf. Namentlich die Eisenbahner traten dieser
Frage näher und führten eine Reihe von Wohnkvlonien
ans, die dem Wanderer wie dem Fachmann auffallen,
Z- B. in Erstfeld, Ölten, Rvmanshorn, St. Gallen, Ror-
Ichach, Basel und Luzern. Im allgemeinen glaubte
>nan, auf diesem Wege der Wohnungsnot zu steuern;
Zum mindesten rechnete man mit verhältnismäßig billigen
Mietzinsen, die dauernd nicht erhöht werden müssen.
Zudem sollte das Haus als Eigenheim — wenn möglich
?lS Einfamilienhaus — dem Mieter neben dem ge-
funden Aufenthalt, der Annehmlichkeit und Nützlichkeit
dvn ansehnlichen Gartenanlagcn, insbesondere den großen
Vorteil bieten, daß es ihm gewissermaßen zu eigen ge-
dort. Also rechnete er darauf, gewissermaßen Haus-
oHtzer zu werden, der nur die schönen Seiten dieses
Standes genießen kann, ohne die Sorgen zu spüren.

Wenn mau heute, nach mehreren Jahren, diese
"Hausbesitzer" fragt und sich nach den Mietzinsverhält-
"ststn erkundigt, so lauten die Antworten nicht über-
all freudig und günstig. Schon vor dem Ausbruch des
Krieges trat mancherorts Uebelfluß an Wohnungen
fst'f; die Mietzinse wurden gedrückt und in der Not,
"w Mieter zu verlieren, herabgesetzt, nur um nicht noch
Laßere Verluste erleiden zu müssen. Bei Ausbrnch des
Krieges wurde das Verhältnis für die Hausbesitzer noch
''"günstiger. In der Ostschweiz, wo die Industrie,
'amentlich die Stickereiindustrie und die mit ihr zu-
wlninenhängenden Nebenindustrien (Maschinenfabriken,
Druckereien, Buchbindereien usw.), einen harten Stoß
2?ckt, fand eine erhebliche Abwanderung statt. Der
^ohnungSübelflnß wurde noch vergrößert, die Miet-
?'."fe gingen noch mehr herunter. Das war vorteilhaft

k
dw Mieter, aber von größtem Nachteil für die

Hausbesitzer und deren Gläubiger. Von diesen Aus-

fällen haben sich viele Hausbesitzer und Gläubiger selbst

bis heute noch nicht erholt, wenn auch die Mietzinse
mittlerweile wieder etwas anzogen, ohne daß die früheren
Ansätze wieder erreicht wurden.

Von diesem Los der Hausbesitzer sind auch die Eisen-
bahner-Baugenossenschaften nicht verschont geblieben.
Statt mit den Mietzinsen hinunter zu gehen bei Kriegs-
ausbrnch, erlaubte ihnen die Geschäftslage im allgemeinen
höchstens, den Zins nicht erhöhen zu müssen, weil eben

die Genossenschaft sich selbst erhalten und kaufmännisch

richtig rechnen, die ausgenommenen Gelder mindestens

zum alten Ansatz verzinsen muß. Von: allgemeinen

Standpunkt aus ist das begreiflich; aber die Bau-
genossenschaften kamen damit nicht auf ihre Erwart-
ungen. Dazu kommt, daß der Zinsfuß eher in die

Hohe ging oder daß eine Erhöhung fast sicher zu er-

warten ist. Endlich darf man nicht vergessen, daß neue

Häuser weniger Unterhalt brauchen als alte, ganz ab-

gesehen davon, daß heute diese Arbeiten an und für
sich das anderthalb- bis zweifache des früheren Preises

kosten.
Diese Verhältnisse spiegeln sich deutlich in den letzt-

jährigen Rechnungen und Berichten der Eisenbahner-
Baugenossenschaften St. Gallen und Rorschach.

Die Eisenbahner-Baugenossenschaft St. Gal-
len-Schovrenhalde hatte im Jahre 1917 einen

BctriebZrückschlag von annähernd Fr. 10,000, wodurch
der vom letzten' Jahre übernommene Passivsaldo von

Fr. 27,000 aus Fr. 36,579 erhöht wird. Ganz un-
günstig beeinflußt wurde das Betriebsergebnis des ab-

gelaufenen Geschäftsjahres durch die Mindereinnahmen
von Mietzinsen. Durch Leerstehen von Wohnungen und
notwendig gewordenen Mietzinsreduktionen ist ein Aus-
fall von über Fr. 7700.— entstanden.

Die Einzahlungen auf Anleihekapital betrugen Ende
1916 Fr. 148,633.75; bis Ende 1917 sind diese an-
gewachsen auf Fr. 157,842.95.

Die Verhältnisse auf dem Wvhnungsmarkt sind in-
folge des Krieges speziell auf dem Platze St. Gallen
keine günstigen. Die seit Kriegsausbruch in St. Galleu

erfolgte Abwanderung von rund 6000 Personen und
die damit zusammenhängende Leerstellung von über 600

Wohnungen macht sich auch in der Eisenbahner-Kolonie
geltend. Dabei haben die im Berichtsjahr erfolgten
Personalversetznngen, zum Teil verursacht durch den

Uebergang der 'Bodensee-Toggenburgbahn in Eigen-
betrieb, wesentlich zur Erhöhung des Mieterwechsels

beigetragen.
„Immer fühlbarer" — so heißt es im Bericht —

„tritt der Ernst der Zeit anch an unser junges Unter-
nehmen heran, und der Mahnruf an unsere Genossen-

schafter: Zusammenhalten! durchhalten! hatte wohl me
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